
NRW - Laufbahnwechsel möglich trotz
Beförderungsamt?
Beitrag von „undichbinweg“ vom 24. November 2022 17:35

Nachtrag: Das Überleitungsgesetz auf der Webseite von 2002 ist ebenfalls fehl am Platz.

1999 wurden alle Lehrer, die in den höheren Dienst eingestellt werden sollten, erst in den
gehobenen Dienst. Das betraf Gymnasien und die Sek II Stellen an Gesamtschulen.

Die Kollegen, die von diesem Gesetz betroffen waren, saßen schon auf einer Sek II Stelle.

Es hat nichts mit dem Laufbahnwechsel zu tun, wie du es gerne hättest.
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